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ZSKA München – Die Zuagroasten Supporters KArlsruhe – Schleissheimerstrasse 82 – 80797 München

Aufnahmeantrag

JA, ich möchte Mitglied bei den ZSKA München - Die Zuagroasten Supporters KArlsruhe - werden 

und die ZSKA und den KSC tatkräftig unterstützen.

Persönliche Daten

Vorname & Name: Geburtsdatum:

Straße & Hausnr: Email:

PLZ & Ort: TelNr mobil:

Beruf: TelNr fest:

KSC

KSC-Mitglied:

Supporters-Mitglied:  ja                      nein

Dauerkarte:  ja, Block:          nein

Mein 1. KSC-Spiel:

Sonstiges

Auf die ZSKA aufmerksam geworden durch:

Wünsche und Anregungen:

Weitere Interessen:

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 12,- EUR im Jahr. Er wird von mir bis spätestens zum 31. Januar des 

Mitgliedsjahres, bei späterem Vereinseintritt spätestens 10 Werktage nach Vereinseintritt unter 

Angabe von Mitgliedsnummer, Name und Zahlungszwecke (z.B. 

01_Ede_Becker_Mitgliedsbeitrag_2009) auf das Konto der ZSKA München überwiesen.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Satzung¹ des ZSKA München gelesen habe und 

akzeptiere und die Ziele der ZSKA München unterstütze. Die Mitgliedschaft gilt für das Kalenderjahr 

und wird zunächst bis zum Jahresende geschlossen. Sie verlängert sich automatisch mit der Zahlung 

des Mitgliedsbeitrags für das kommende Jahr.

Der Vorstand des ZSKA München verpflichtet sich, mit allen persönlichen Daten der Mitglieder 

vertraulich umzugehen und die Erfordernisse des Datenschutzes jederzeit zu beachten.

Ohne ausdrückliche Zustimmung werden keinerlei Mitgliederdaten veröffentlicht oder an Dritte 

weitergegeben.

Bitte wendet Euch bei allen Fragen zur Mitgliedschaft vertrauensvoll an den Vorstand.

________________________ ________________________

Ort, Datum Unterschrift

¹) Die Satzung ist auf der Homepage www.zska-muenchen.de veröffentlicht.

²) Bei Personen unter 18 Jahren ist die Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters erforderlich.


